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Stadt Werther (Westf.) 

     Der Wahlleiter 

 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Änderung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der 

hauptamtlichen Bürgermeisterin/des hauptamtlichen Bürgermeisters und der Wahl der 

Stadtvertretung der Stadt Werther (Westf.) am 14. September 2025 

 

Zur Änderung meiner Bekanntmachung vom 13.03.2025, veröffentlicht durch Aushang im 
Aushangkasten vor dem Haupteingang des Rathauses, Mühlenstraße 2 und im Internet auf der 
Homepage der Stadtverwaltung für die Dauer von mindestens einer Woche und gleichzeitige 
Hinweisbekanntmachung durch die Tageszeitungen "Haller Kreisblatt" und "Westfalen-Blatt" - 
Ausgabe Halle/Westf. vom 17.03.2025, gebe ich hiermit Folgendes bekannt: 
 
1) Aufhebung der Pflicht aus § 15 a Abs. 1 KomWahlG für die nach § 2 Absatz 1 WGTranspG 
rechenschaftspflichtige Wählergruppen 
 
Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen (VerfGH NRW) hat mit Beschluss vom 
06.05.2025 – VerfGH 30/23.VB-2 – entschieden, dass § 15a Absatz 1 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) 
vom 30.06.1998 (GV.NW. 1998 S. 454, ber. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 05.07.2024 (GV.NRW. S. 444), gegen Artikel 4 Absatz 1 der Verfassung für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 28.06.1950 (GV. NW. 1950 S. 127 / GS. NW. S. 3), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 30.06.2020 (GV. NRW. S. 644), in Verbindung mit Artikel 9 Absatz 1 des Grundgesetzes 
für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949 (BGBl. 1949 I S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 22.03.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 94), verstößt. Der VerfGH NRW hat die Vorschrift 
gemäß § 61 Absatz 3 Verfassungsgerichtshofgesetz (VerfGHG NRW) vom 14.12.1989 (GV. NW. 1989 
S. 708, ber. 1993 S. 588), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.11.2024 (GV. NRW. S. 902), für nichtig 
erklärt. 
 
Hieraus folgt, dass Wählergruppen, die nach § 2 Absatz 1 Wählergruppentransparenzgesetz 
(WGTranspG) vom 25.03.2022 (GV. NRW. S. 412), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
05.07.2024 (GV. NRW. S. 444), einer Pflicht zur Rechenschaftslegung unterliegen, für einen gültigen 
Wahlvorschlag zu den Kommunalwahlen entgegen der bisher geltenden Regelung diesem keine 
Bescheinigungen beifügen müssen, die ihr der Präsident des Landtags nach § 4 Absatz 2 WGTranspG 
über die Vorlage ihrer Rechenschaftsberichte für die letzten zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre 
erteilt hat. Dies betrifft Wählergruppen, deren gewählte Vertreter/innen aufgrund des bei der letzten 
Kommunalwahl erzielten Ergebnisses in einer nach § 1 Absatz 1 KWahlG gewählten Vertretung aus 
eigener Kraft eine Fraktion oder Gruppe stellen können. Für die vorgenannten Wählergruppen 
entfällt damit für die Einreichung von Wahlvorschlägen zur Wahl der hauptamtlichen 
Bürgermeisterin/des hauptamtlichen Bürgermeisters und der Wahl der Stadtvertretung der Stadt 
Werther (Westf.) die Verpflichtung zur Vorlage der o.g. Bescheinigungen des Präsidenten des 
Landtags wie auch der alternativen Vorlage einer Erklärung über die Gesamthöhe der Zuwendungen 
der vergangenen 12 Monate nach § 15 a Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 15 a Absatz 2 KWahlG. 
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Die korrespondierenden Vorschriften in der Kommunalwahlordnung (KWahlO) vom 31.08.1993 
(GV.NRW. 1993 S. 592, ber. S. 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 13.02.2025 (GV.NRW. S. 
256), sind daher – soweit sie der Ausgestaltung der bisher aus § 15a Absatz 1 KWahlG folgenden 
Verpflichtungen für Wählergruppen dienen – bis auf weiteres ebenfalls nicht anzuwenden. 
 
Nicht aufgehoben wurden durch den Beschluss des VerfGH NRW die Absätze 2 bis 7 des § 15a 
KWahlG. Diese haben daher weiterhin Gültigkeit. Gleichfalls sind hierzu die korrespondierenden 
Regelungen der KWahlO weiterhin anzuwenden. 

 

2) Bestimmung der Anzahl der benötigten Unterstützungsunterschriften für eine Reserveliste 

Abweichend von meiner Bekanntmachung vom 13.03.2025 müssen die Reservelisten von 

mindestens 10 Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein (§ 16 KWahlG), 

falls die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung (§ 14 Abs. 1) 

laufenden Wahlperiode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in der Vertretung 

des zuständigen Kreises, im Landtag oder auf Grund eines Wahlvorschlags aus dem Land im 

Bundestag vertreten ist. 

 

Werther (Westf.), 27.05.2025 

 

gez. Guido Neugebauer 

Wahlleiter 


